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Brandenburgisches Oberlandesgericht

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

1.
- Klägerin und Berufungsklägerin -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte von Freymann, Feldmannstraße 14, 16816 Neuruppin

2.
- Kläger und Berufungskläger-

Prozess bevollmächtigte:
Rechtsanwälte von Freymann, Feldmannstraße 14, 16816 Neuruppin

gegen

Berliner Volksbank eG, vertreten durch d. Vorstand, Wittestraße 30 R, 13509 Berlin, derzeit: Wit
testraße 30 r, 13509 Berlin

- Beklagte und Berufungsbeklagte -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Schumann Rechtsanwälte Notare, WalIstraße 15, 10179 Berlin

hat der 5. Zivilsenat des Brandenburgischen Oberlandesgerichts durch den Vorsitzenden Richter

am Oberlandesgericht Beckmann, die Richterin am Oberlandesgericht Janik und denRichter am

Oberlandesgericht Dr. von Seile aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 26.04.2018 für Recht

erkannt:
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1. Auf die Berufung der Kläger wird das Urteil des Landgerichts Neuruppin vom 28.04.2017 -

Az. 50213/16 - abgeändert:

Die Zwangsvollstreckung aus der notariellen Grundschuldbestellungsurkunde vom 7. De

zember 2005 (UR-Nr. K 2053/2005 der Notarin ) wird für unzulässig

erklärt.

2. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf die Vollstreckung der Klägerdurch

Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aus dem Urteil zu vollstreckenden Betrages

abwenden, wenn nicht die Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe desjeweils zu

vollstreckenden Betrages leisten.

4. Die Zwangsvollstreckung aus der notariellen Grundschuldbestellungsurkunde vom 7. De

zember 2005 (UR-Nr. K2053/2005 der Notarin ) wird bis zur Rechts

kraft des Urteils einstweilen eingestellt.

5. Der Gebührenstreitwert für das Berufungsverfahren wird auf 100.000 € festgestetzt.

Gründe:

I.

Die Kläger sind Eigentümer der im Grundbuch von Blatt 3098 unter der Bezeichnung Flur

stück 43/4 der Flur 9 gebuchten Grundstücks. Sie begehren mit ihrer Vollstreckungsgegenklage

die Unzulässigerklärung der Zwangsvollstreckung aus der zugunsten der Beklagten mit Urkunde

vom 7. Dezember 2005 (UR-Nr. K 2053/2005 der Notarin ) bewilligtenGrund

schuldbestellungsurkunde. Die sofort gegen den jeweiligen Eigentümer vollstreckbare Grund

schuld über 100.000 € nebst 15 % Jahreszinsen sowie einer einmaligen Nebenleistung von 5.000

€ wurde mit Zweckerklärung vom 9. Januar 2006 (Anlage B 1, BI. 68 ff. d. A.) zur Sicherung aller

bestehenden, künftigen und bedingten Forderungen der Beklagten gegen die Schuldne

aus einem Darlehensvertrag vom 5. Dezember 2005 über 616.761,44 € und aus Krediten

in laufender Rechnung gemäß Vertrag vom 5. Dezember 2005 über 50.000 € verwendet. Gleich

zeitig mit der Bewilligung der Grundschuld erklärte der Kläger zu 2. die persönliche Haftung mit
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Zwangsvollstreckungsunterwerfung in Höhe eines Geldbetrages, dessen Höhe der vereinbarten

Grundschuld entspricht, zu übernehmen. Nachdem der Darlehensvertrag mit Vertragvom 22. No

vember I 4. Dezember 2007 in ein Annuitätendarlehen umgewandelt worden ist (AnlageK 4, BI.

22 ff. d. A.), unterzeichneten die Kläger eine weitere Zweckerklärung für das Darlehenvom

,,22.11.2007", wobei die Klägerin zu 1., anders als der Kläger zu 2., in einem Formularfeldunter

halb des für den Sicherungsgeber vorgesehenen Feldes unterzeichnete, das mit demVermerk

versehen ist "Falls im Hinblick auf den Güterstand der Ehegatten eine Mitwirkungdes anderen

Ehegatten erforderlich ist, erteilt dieser hiermit seine Zustimmung" (Anlage K 5, BI. 27 d. A.). Mit

Schreiben vom 29. März 2016 kündigte die Beklagtegegenüber dem Kläger "die gesamte,mit Ih

nen bestehende Geschäftsverbindung zum 15.07.2016" (AnlageK 6, BI. 28 d. A.).

Die Kläger sind der Ansicht gewesen, dass die Zwangsvollstreckung aus der Grundschuldbestel

lungsurkunde unwirksam sei, weil die Voraussetzungen des Kündigungsrechts nichtvorgelegen

hätten, und weil die Klausel, die in den allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Kündigungbe

rechtige, unwirksam sei. Der Vollstreckung stehe auch entgegen, dass die Beklagtedie zweite

Zweckerklärung nicht als Sicherungsgeberin unterzeichnet habe. Schließlich habensie den Dar

lehenssaldo bestritten und hinsichtlich der Grundschuldzinsen die Einrede der Verjährungerho

ben.

Hinsichtlich des Sachverhaltes im Einzelnen und der erstinstanzlich gestellten Anträgewird auf

die tatsächlichen Feststellungen der angefochtenen Entscheidung verwiesen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, dass der Klage

das Rechtsschutzbedürfnis fehle, soweit die Verjährung des Zinsanspruchs vor dem 1. Januar

2014 eingewandt werde, da wegen dieser Zinsen nicht vollstreckt werde und die Klagenach Be

ginn des Zwangsversteigerungsverfahrens erhobenworden sei.

Die von den Beklagten im Übrigen erhobenen Einwände seien unbegründet. Die Klägerinzu 1.

habe die Sicherungserklärung vom 4. Dezember 2007 unterzeichnet. Sie habe nach demWort

laut der Erklärung als Sicherungsgeberin unterzeichnet und nicht lediglich Verfügungen ihres

Ehemannes zugestimmt. Das Darlehen sei wirksam gekündigt worden. Das Kündigungsrecht

aus Nr. 9 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen finde Anwendung, weil das Darlehenkeine fe

ste Laufzeit habe. Das Annuitätendarlehensehe lediglich Zinsbindungsfristen vor, das Darlehen

sei aber nicht selbst befristet. Die Kündigungder Beklagtenverletze auch nicht die Interessender

Kläger, sie sei insbesondere nicht zur Unzeit erfolgt. Dass der Darlehenssaldo unzutreffendsei,

müsse von den Klägern dargelegt und bewiesenwerden. An einer ausreichenden Darlegungfeh-
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le es insoweit. Die Einwendungen gegen die Anpassung des Zinssatzes seien unerheblich,weil

die eigene Berechnung der Kläger eine Darlehens- und Zinsforderung ergebe, die dendurch die

Grundschuld gesicherten Betrag weit übersteige. Auch die persönliche Haftungsunterwerfungdes

Klägers zu 2. sei hinreichend bestimmt.

Gegen das 28. Junl 2017 zugestellte Urteil haben die Kläger am 27. juli 2017 Berufungeingelegt,

die sie nach Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist bis zum 28. September 2017 mit am

22. September 2017 eingegangenenSchriftsatz begründet haben.

Sie sind der Ansicht, dass die Beklagtedie Bevollmächtigungder die'Kündigung erklärendenPer

sonen nicht bewiesen habe. Die Beklagte sei auch, anders als das Landgericht annehme,ver

pflichtet, die Entstehung der gesicherten Forderung darzulegen und zu beweisen. Dasvereinbar

te Annuitätendarlehen sei letztlich ein befristetes Darlehen, weil ein konstanter jährlicherZah

lungsbetrag zu leisten sei, der nach einem im Voraus zu berechnenden Zeitraum zur vollständi

gen Tilgung der Darlehensforderung führe. Die Zinsbindungsfrist führe lediglich dazu,dass nach

Ablauf der Frist ein neuer Zinssatz bestimmt werde. Es verändere sich in der Folgedie bestimm

te Laufzeit des Darlehens.

Sie meinen, die Beklagte den Kreditvertrag auch nicht gemäß Ziffer 9. der AllgemeinenGe

schäftsbedingungen wirksam habe kündigen dürfen. Die Klausel sei unwirksam, weil sie die Be

rücksichtigung der Interessen des Darlehensnehmers nicht vorsehe. Daher sei der Darlehensver

trag gar nicht ordentlich kündbar.

Die Erklärung des Klägers zu 2. zur Unterwerfung in die Zwangsvollstreckung sei unwirksam,da

sie nicht hinreichend bestimmt sei. Der Darlehensgläubiger sei nicht aufgeführt.

Die Kläger beantragen,

das am 28. April 2017 (,,27.04.2017") - Az.: 5 0 213/16 - verkündete Urteil des Landgerichts

Neuruppin abzuändern und die Vollstreckung aus der notariellenGrundschuldbestellungsur

kunde vom 7. Dezember 2005 (UR-Nr. K 2053/2005 der Notarin ) für

unzulässig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Die Beklagte verweist hinsichtlich der Vollmacht der die Kündigung aussprechenden Personen

auf die Bestätigung der Kündigungvom 29. März 2016 und vom 15. November 2017. IhrerAnsicht
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nach sei eine feste Laufzeit des Darlehens nicht vereinbartworden, wie sich daraus ergebe,dass

der Darlehensvertrag keine Angaben zum Rückzahlungszeitpunkt und zur Anzahl derzu erbrin

genden Raten auf. Die Dauer der Tilgung sei von der Entwicklung des Vertragszinsesabhängig

gewesen. Erst nach Ablauf der Zinsbindungsfrist und Festlegung eines neuenVertragszinseswä

re es möglich gewesen, eine dann feste Laufzeit für die restliche Tilgung zu vereinbaren.Die

Kündigung habewirksam auf der Grundlagevon Ziffer 9 der Allgemeinen Bedingungenfür Kredite

und Darlehen, aber auch auf der Grundlagevon Ziffer 19 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

erklärt werden können. Die Erklärung, dass der Kläger zu 2. sich persönlich der Haftungunter

werfe, sei im Zusammenhang der Urkunde auszulegen. Gläubigerinund Schuldner seieneindeu

tig zu bestimmen.

11.

Die zulässige Berufung hat auch in der Sache Erfolg. Die Klage ist zulässig und begründet.

1.

Die Klage ist als Vollstreckungsabwehrklage insgesamt zulässig. Das Rechtsschutzbedürfnis ist

für eine Vollstreckungsabwehrklage so lange gegeben, wie der Gläubiger den Vollstreckungstitel

in den Händen hat. Der Verzicht oder die Einigkeitdarüber, dass die Vollstreckung aus demTitel

nicht mehr in Betracht kommt, genügen nicht, um das Rechtsschutzbedürfnis für eineVoll

streckungsabwehrklage entfallen zu lassen. Denn Verzicht und Einigkeit der Parteien reichen

nicht weiter als eine Bescheinigung des Gläubigers, er sei befriedigt. Da eine solche Bescheini

gung nicht ausreichend ist, um die Aufhebung von Vollstreckungsmaßregeln zu erreichen,§775

Nr. 4, § 776 Satz 2 ZPO, bedarf es der Vollstreckungsgegenklage, um die Wirkungen der Unzu

lässigkeit der Zwangsvollstreckung einschließlich der Aufhebung von Vollstreckungsmaßregeln

zu ermöglichen, § 775 Nr. 1, § 776 Satz 1 ZPO, und dem Titel die Vollstreckungsfähigkeit

schlechthin zu nehmen (BGH NJW 1955, 1556; NJW 1960,2886; RPfleger 2005, 675).Der Gläu

biger ist vor einer nicht notwendigen Vollstreckungsabwehrklage geschützt, da er denAntragso

fort anerkennenkann.

Die Voraussetzungen, unter denen die Vollstreckungsabwehrklage ausnahmsweise unzulässig

sein kann, da dem Schuldner das Rechtsschutzbedürfnis fehlt, liegen nicht vor. Voraussetzung

der Unzulässigkeit wäre, dass die Vollstreckungsgegenklage während des Zwangsversteige-
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rungsverfahrens erhoben wird, die Klage auf die Verjährung eines Teils der Zinsen gestütztwird,

die Vollstreckung nicht wegen dieser Zinsen erfolgt und die Würdigung der Gesamtumständeden

sicheren Schluss erlaubt, dass die Vollstreckungsgegenklage ausschließlich prozessfremden

Zwecken dient (BGH NJW 2017,674, Tz. 23-25).

Die Kläger erheben hier Einwendungen gegen die Grundschuldzinsen nicht nur mit dem Argu

ment des Eintritts der Verjährung, sondern auch aus anderem Grund. Das streitige Fehleneiner

Sicherungsabrede richtet sich auch gegen die Zulässigkeit der Vollstreckung wegender Grund

schuldzinsen insgesamt, da auch die Grundschuldzinsen die Hauptforderungsichern.Da die Kla

ge auch damit begründet wird, dass es an einer Sicherungsabrede der Klägerin zu 1.fehle, ist die

Verjährungseinrede nicht die einzige Einwendung, die der Klage im Hinblick auf dieZinsen zu

grunde liegt. Die Würdigung der Gesamtumstände lässt auch nicht den Schluss zu, dass die Kla

ge ausschließlich aus prozessfremden Zwecken erfolgt, denn es werden neben derVerjährungs

einrede verschiedene andere Einwendungen erhoben, die die gesicherte Forderungbetreffen,et

wa die fehlende Fälligkeit.

2.

Die Klage ist auch begründet. Die Zwangsvollstreckung aus der notariellen Urkundevom 7. De

zember 2005 ist unzulässig, weil die gesicherte Darlehensforderung mangel, wirksamer Kündi

gung nicht fällig ist.

a)

Bei der streitigen Grundschuld handelt es sich um eine Sicherungsgrundschuld.

Die Parteien haben eine Sicherungsabrede geschlossen, wonach die bestellte GrundschuldVer

bindlichkeiten der Gesellschafter aus dem Darlehen absichern sollte. Darlehensnehmer sind je

weils die Gesellschafter (AnlageK 1, BI. 10 d. A. und K4, BI. 22 d. A.). Die erste Sicherungserklä

rung der Klägerin zu 1. ist auch ausdrücklich auf das Darlehen bezogen (AnlageB 1,BI. 68 d. A.).

Lediglich auf der erneut nach Änderungdes Darlehensvertrages unterzeichneten Erklärung(Anla

ge K 5, BI. 27 d. A.) hat die Klägerinzu 1. in dem für die Zustimmung nach § 13658GB vorgese

henen Formularfeld unterschrieben. Die Sicherungsvereinbarung ist dahin auszulegen, dass die

Klägerin zu 1. auch als Sicherungsgeberin unterzeichnete. Dies ergibt sich aus demText der Ur

kunde, in dem die Klägerin zu 1. auch als Sicherungsgeberin und Eigentümerin bezeichnet ist (BI.

27 d. A.) sowie aus dem Umstand, dass die Klägerinzu 1. zuvor auch als Sicherungsgeberinun

terzeichnet hatte und nicht vorgetragen ist, dass mit der Änderung des Darlehensvertragesinso-
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weit etwas anderes vereinbart werden sollte.

b)

Die Darlehensforderung ist nicht fällig, weil das Darlehen nicht wirksam gekündigtworden ist.

Voraussetzung der Vollstreckung aus der Grundschuld ebenso wie aus der persönlichenHaf

tungserklärung des Beklagten zu 2. ist nach Ziffer 1.1. der Zweckerklärung zum Darlehenvom 22.

November 2007, dass die gesicherten Forderungenfällig sind. Daran fehlt es hier.

Zwar wäre die Erklärung der Kündigung wirksam abgegeben. Soweit die Kläger erstinstanzlich

und mit der Berufung in Zweifel ziehen, dass die Personen, die die Kündigung im Schreibenvom

29. März 2016 unterzeichneten, von der Beklagten hierzu wirksam bevollmächtigtwaren, steht

dies der Wirksamkeit der Kündigung nicht entgegen. Denn die Kläger haben die Kündigungvom

29. März 2016 nicht unverzüglich nach Erklärung der Kündigung beanstandet, § 180 Satz 2, §

174 Satz 1 BGB, sondern erst nach Erhalt der Zahlungsaufforderungvom 15. Juli 2016, nämlich

im Schreiben ihres Prozessbevollmächtigten vom 29. Juli 2016 (Anlage K 9, BI. 32 d.A.). Die Be

klagte konnte daher die Kündigung jedenfalls nachträglich genehmigen, § 184 BGB,was durch

die Schreiben vom 15. Juli 2016 (AnlageK 8, BI. 30 d. A.) und vom 25. August 2016 (AnlageK 10,

BI. 34 d. A.) jedenfalls konkludenterfolgt ist.

Die Kläger wenden aber zu Recht ein, dass ein ordentliches Kündigungsrecht der Beklagten in

Bezug auf die Darlehensvereinbarung nicht besteht.

Das Recht zur ordentlichen Kündigung ergibt sich weder aus den vertraglich einbezogenenAllge

meinen Geschäftsbedingungen der Banken, dort Ziffer 19, noch aus Ziffer 9. der AllgemeinenBe

dingungen für Kredite und Darlehen. Die Kläger habenerstinstanzlich unstreitig gestellt,dass die

als Anlage B 2 von der Beklagten vorgelegten Bedingungen für Kredite und Darlehen (Fassung

12.06) Bestandteil des Kreditvertrages vom 22. November / 4. Dezember 2007 waren (Schrift

satz vom 20. Januar 2017, BI. 152 d. A.). Nach Ziffer 27 dieser Bedingungen für Krediteund Dar

lehen gelten für den gesamten Geschäftsverkehr ergänzend die Allgemeinen Geschäftsbedingun

gen der Banken. Nach Ziffer 19 Absatz 2 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der Fas

sung April 2002 (Anlage B 6, BI. 201 ff. d. A.) kann die Bank Kredite ohne feste Laufzeitoder ab

weichende Kündigungsregelung jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.Sie

verpflichtet sich zugleich, bei Ausübung des Kündigungsrechts auf die berechtigtenBelangedes

Kunden Rücksicht zu nehmen.

Ebenso ist das ordentliche Kündigungsrecht in Ziffer 9 der Bedingungen für Krediteund Darlehen
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dahin geregelt, dass für Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit nocheine abwei

chende Kündigungsregelung vereinbart ist, die Kündigung jederzeit ohne EinhaltungeinerKündi

gungsfrist möglich ist.

Der zwischen dem Kläger zu 2. und der Beklagten geschlossene Kreditvertrag ist keinVertrag,

für den keine Laufzeit vereinbart ist. Das freie Kündigungsrecht des Darlehensgebers, das ge

setzlich in § 488 Abs. 3 Satz 1 BGB geregelt ist, gilt für Darlehen, die keine festen Rückzahlungs

modalitäten vorsehen, sondern erst mit Kündigung zurückzuzahlen sind, wie "bis aufWeiteres"

zugesagte Kredit- und Dispolinien sowie geduldete Kontoüberziehungen (vgl.

Schimansky/Bunte/Lwowski, Bankrechtshandbuch, §24 Rz. 13). Eine Laufzeit- oderTilgungsver

einbarung spricht regelmäßig gegen ein unbefristet gewährtes Darlehen (vgl. BGHWM1981, 150

Erman/Saenger, BGB, vor § 488 Rz. 11), es sei denn, die Parteien haben die Ratennur als Min

desttilgung vereinbart, ein Kündigungsrecht aber weiterhin vorgesehen (MüKoBGB/Berger§ 488

Rz. 225; BGHWM 1977, 834, juris Tz. 28).

Im Rahmen der gebotenen Einzelfallbetrachtung (BGH,WM 1970,402; Staudinger/MülbertBGB §

488 Rz. 348) ist zu berücksichtigen, dass das hier vereinbarte Darlehen eine Tilgungin gleich

bleibendenMonatsraten vorsieht, erstmals zum 30. November 2007, jeweils in Höhevon 3.259,62

€ (Ziffer 4.3. des Darlehensvertrages). Dass die Anzahl der Darlehensraten nicht inden Vertrag

aufgenommen worden ist, ist dabei unschädlich; denn bei Abschluss des Vertrageswar die ge

naue Zahl der zu erbringenden Raten noch nicht bestimmbar, da die Zinsbindungfristzum 30. Ok

tober 2012 endete und anschließend nach der Entwicklung eines Referenzzinssatzes angepasst

werden sollte. Diese vereinbarte Anpassung des Zinssatzes berührte aber nicht die monatlich

fest vereinbarten Raten, die vom Darlehensnehmer zu erbringenwaren. Da die Rückzahlungauf

eine bestimmmte und nach der Ändderung des Referenzzinssatzes bestimmbare Höhe verein

bart war, ergibt sich eine feste Laufzeit des Darlehens. Der Darlehensnehmer darf auch nur bis

zur Höhe von 12.000 € jährlich das Darlehen vorzeitig zurückführen (Ziffer 10 des Darlehensver

trages), anderenfalls ist eine Vorfälligkeitsentschädigungzu entrichten. Dies belegt,dass die Ra

ten nicht lediglich als Mindestbetragfür die jährliche Rückführung gelten sollten, sondernauch der

Darlehensgeber Interesse an einer festen Laufzeit hatte.

Zu den Voraussetzungen eines außerordentlichenKündigungsrechts oder Gründenfür die Kündi

gung fehlt es an Vortrag der Beklagten. Das Darlehen wäre daher auch dann nicht fällig, wenn

man entgegen der hier vertretenen Auffassung nicht von einem Ausschluss des freien Kündi-
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gungsrechts durch die vereinbarte annuitätische Tilgung ausgeht, sondern nur von einer Be

schränkung des Kündigungsrechts durch das Erfordernis eines "ernstlichen Anlasses" oder

"nachvollziehbarer sachlicher Erwägungen" (vgl. BGH WM 1977, 834, juris Tz. 32;

Staudinger/MülbertBGB §488 Rz. 367 mwN.)

Auf die Frage, ob die persönliche Haftungserklärung des Klägers zu 2. hinreichend bestimmt ist,

kommt es mangels wirksamer Kündigung und Fälligkeit der gesicherten Forderungnicht an, da

die Titelgegenklage keineweiter gehenden Rechtsfolgen als die Vollstreckungsabwehrklagehat.

3.

Die Kostenentscheidung ergeht gemäß § 91 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über dievorläufige

Vollstreckbarkeit folgt aus den § 708 Nr. 10 Satz 1, § 711 Satz 2, § 709 Satz 2 ZPO.

Die Festsetzung des Gebührenstreitwerts beruht auf §47 Abs. 1, §48 Abs. 1 GKG, § 3 ZPO.

Vorsitzender Richter
am Oberlandesgericht

Richterin
am Oberlandesgericht

Richter
am Oberlandesgericht

Verkündet am 17.05.2018

, Justizbeschäftigte
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle


